
STEMMER IMAGING AG  
mit Sitz in München 

 
- ISIN DE000A2G9MZ9 - 

- WKN A2G9MZ - 
 
 

Wir laden unsere Aktionärinnen und Aktionäre herzlich zur  
 

ordentlichen Hauptversammlung  
 

der STEMMER IMAGING AG, München, 
 

am Donnerstag, den 28. August 2025, um 11:00 Uhr (MESZ), 
 

ein, 
 

die als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer 

Bevollmächtigten (mit Ausnahme der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter) 

gemäß § 16 Abs. 8 der Satzung der STEMMER IMAGING AG in Verbindung mit § 118a 

AktG am Sitz der STEMMER IMAGING AG, Friedenheimer Brücke 16 in 80639 München, 

stattfindet. 

Bitte beachten Sie, dass Aktionäre oder ihre Bevollmächtigten nicht physisch vor Ort an der 

virtuellen Hauptversammlung teilnehmen können. Die virtuelle Hauptversammlung wird für 

ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre (und ggf. deren Bevollmächtigte) über das von uns 

unter der Internetadresse https://www.stemmer-imaging.com/de/company/investors/general-

meetingzur Verfügung gestellte passwortgeschützte Aktionärsportal live im Internet 

übertragen. 

Einzelheiten zu den Rechten der Aktionäre sowie ihrer Bevollmächtigten entnehmen Sie bitte 

den weiteren Angaben und Hinweisen, die im Anschluss an die Tagesordnung abgedruckt 

sind.  

 

Tagesordnung  

 
TOP 1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2024, des 

gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2024, des 
zusammengefassten Lageberichts der Gesellschaft und des Konzerns und des 
Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024 



Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und 

Konzernabschluss gebilligt; der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Eine 

Beschlussfassung ist daher zu diesem Tagesordnungspunkt nicht erforderlich. 

 

Die vorstehenden Unterlagen liegen in den Geschäftsräumen der STEMMER 

IMAGING AG zur Einsichtnahme der Aktionäre aus und stehen auch im Internet unter 

https://www.stemmer-imaging.com/de/company/investors/general-meeting zum 

Download bereit. 

 

TOP 2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das 
Geschäftsjahr 2024 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2024 

in Höhe von EUR 8.754.917,83 vollständig auf neue Rechnung vorzutragen. 
  

TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das 
Geschäftsjahr 2024 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2024 amtierenden 

Mitgliedern des Vorstands für diesen Zeitraum die Entlastung zu erteilen. 

TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das 
Geschäftsjahr 2024 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2024 amtierenden 

Mitgliedern des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum die Entlastung zu erteilen. 

TOP 5 Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und 
Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025 

Der Aufsichtsrat schlägt, gestützt auf die Empfehlung des Prüfungsausschusses, vor, 

die Baker Tilly GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, 

Zweigniederlassung München, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für 

das Geschäftsjahr 2025 zu bestellen.  

https://www.stemmer-imaging.com/de/company/investors/general-meeting


Weitere Angaben und Hinweise 

 

1. Allgemeine Hinweise zur virtuellen Hauptversammlung 
 

Der Vorstand hat gemäß § 16 Abs. 8 der Satzung der STEMMER IMAGING AG 

beschlossen, die ordentliche Hauptversammlung der STEMMER IMAGING AG am 

28. August 2025 als virtuelle Hauptversammlung gemäß § 118a AktG ohne physische 

Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der von der Gesellschaft 

benannten Stimmrechtsvertreter) abzuhalten. Die Stimmrechtsausübung der Aktionäre 

erfolgt, wie nachfolgend näher beschrieben, ausschließlich im Wege der elektronischen 

Briefwahl oder durch Vollmachtserteilung an die von der Gesellschaft benannten 

Stimmrechtsvertreter. 

 

Über die Internetseite der Gesellschaft unter 

 

https://www.stemmer-imaging.com/de/company/investors/general-meeting  
 

wird ab dem 7. August 2025, 0:00 Uhr (MESZ), ein passwortgeschütztes Aktionärsportal zur 

Verfügung gestellt. Die Hauptversammlung wird am 28. August 2025 ab 11:00 Uhr (MESZ) 

für die ordnungsgemäß angemeldeten Aktionäre oder deren Bevollmächtigte nach Maßgabe 

der nachfolgenden Bestimmungen live in Bild und Ton über das passwortgeschützte 

Aktionärsportal übertragen. Die Aktionäre können – wie in den nachstehenden Bedingungen 

beschrieben – elektronisch über das passwortgeschützte Aktionärsportal u.a. die 

Hauptversammlung in Bild und Ton verfolgen, sich zur Hauptversammlung zuschalten und 

auf diese Weise an der Hauptversammlung teilnehmen, ihr Rede- und Fragerecht 

wahrnehmen sowie die weiteren ihnen eingeräumten Aktionärsrechte wahrnehmen, 

Vollmachten erteilen, Stellungnahmen einreichen und Widerspruch zu Protokoll erklären.  

 

2. Voraussetzungen für die Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und die 
Ausübung des Stimmrechts 

 

Zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind 

nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung form- und 

fristgerecht angemeldet und ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und 

zur Ausübung des Stimmrechts nachgewiesen haben. Zum Nachweis der Berechtigung zur 

Teilnahme und zur Ausübung des Stimmrechts reicht der Nachweis des Anteilsbesitzes in 

Textform durch den Letztintermediär gemäß § 67c Abs.3 AktG aus.  



 

Der Nachweis  hat sich auf den  Geschäftsschluss des 22. Tages vor der 

Hauptversammlung,  dies ist Mittwoch, der 6. August 2025, 24:00 Uhr (MESZ) 
("Nachweisstichtag"), zu beziehen. Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes 

müssen der Gesellschaft bis zum Ablauf des 21. August 2025, 24:00 Uhr (MESZ), unter 

folgender Adresse oder E-Mail-Adresse zugehen: 

 
STEMMER IMAGING AG, 

c/o ITTEB GmbH & Co. KG, 
Vogelanger 25, 

86937 Scheuring 
E-Mail: stemmer-imaging2025@itteb.de 

 

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung 

oder die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer den besonderen Nachweis des 

Anteilsbesitzes erbracht hat. Die Berechtigung zur Teilnahme oder der Umfang des 

Stimmrechts bemisst sich dabei ausschließlich nach dem Anteilsbesitz zum 

Nachweisstichtag. Mit dem Nachweisstichtag ist keine Sperre für die Veräußerung des 

Anteilsbesitzes verbunden. Auch im Fall der vollständigen oder teilweisen Veräußerung des 

Anteilsbesitzes nach dem Nachweisstichtag ist für die Teilnahme und den Umfang des 

Stimmrechts ausschließlich der Anteilsbesitz des Aktionärs zum Nachweisstichtag 

maßgeblich. Veräußerungen von Anteilsbesitz nach dem Nachweisstichtag haben keine 

Auswirkung auf die Berechtigung zur Teilnahme und auf den Umfang des Stimmrechts. 

Entsprechendes gilt für den Erwerb von Anteilsbesitz nach dem Nachweisstichtag. 

Personen, die erst nach dem Nachweisstichtag erstmals Anteilsbesitz erwerben, sind nur 

teilnahme- und stimmberechtigt, soweit sie sich vom bisherigen, teilnahmeberechtigten 

Inhaber bevollmächtigen oder zur Rechtsausübung ermächtigen lassen. 

 

Allen ordnungsgemäß unter Nachweis des Anteilsbesitzes angemeldeten Aktionären werden 

anstelle herkömmlicher Eintrittskarten sogenannte Zugangskarten für die virtuelle 

Hauptversammlung zugeschickt.  

 

Auf jeder Zugangskarte sind die für den Zugang zum passwortgeschützten Aktionärsportal 

notwendigen Zugangsdaten abgedruckt. Die Zugangsdaten bestehen aus der Kennung und 

einem Passwort. 

 

Um den rechtzeitigen Erhalt der Zugangskarten sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, 

frühzeitig für die Übersendung der Anmeldung und des Nachweises des Anteilsbesitzes an 



die Gesellschaft unter der vorgenannten Adresse Sorge zu tragen. 

 

3. Details zum Aktionärsportal 
 

Ab dem 7. August 2025, 0:00 Uhr (MESZ), steht auf der Internetseite der Gesellschaft unter 

 

https://www.stemmer-imaging.com/de/company/investors/general-meeting 

 

das passwortgeschützte Aktionärsportal zur Verfügung. Über dieses passwortgeschützte 

Aktionärsportal können Aktionäre (bzw. ihre Bevollmächtigten) gemäß den dafür 

vorgesehenen Verfahren ihr Stimmrecht im Wege der elektronischen Briefwahl ausüben und 

Vollmacht und Weisung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft erteilen, 

Stellungnahmen einreichen, ihr Rede- und Fragerecht wahrnehmen und Widerspruch gegen 

Beschlüsse der Hauptversammlung, jeweils wie in den nachfolgenden Abschnitten näher 

beschrieben, einlegen.  

 

4. Verfahren für die Stimmabgabe  
 
Bevollmächtigung 
 
Aktionäre können sich hinsichtlich der Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und 

der Ausübung ihres Stimmrechts in der virtuellen Hauptversammlung durch einen 

Bevollmächtigten, z.B. durch einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen 

Stimmrechtsberater oder eine andere Person ihrer Wahl vertreten lassen.  

 

Auch im Fall einer Bevollmächtigung sind eine fristgerechte Anmeldung und der Nachweis 

der Berechtigung zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und zur Ausübung des 

Stimmrechts erforderlich (siehe oben unter "Voraussetzung für die Teilnahme an der 

virtuellen Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts"). Bevollmächtigt der 

Aktionär mehr als eine Person, so kann gemäß § 134 Abs. 3 Satz 2 AktG die Gesellschaft 

eine oder mehrere von diesen zurückweisen. 

 

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber 

der Gesellschaft bedürfen der Textform. Die Vollmacht kann gegenüber dem zu 

Bevollmächtigenden oder gegenüber der Gesellschaft erklärt werden. Der Nachweis der 

Bevollmächtigung kann per E-Mail oder postalisch bis spätestens zum 27. August 2025, 

18:00 Uhr (MESZ), an folgende Anschrift oder E-Mail-Adresse übermittelt, geändert oder 



widerrufen werden 

 

STEMMER IMAGING AG 
c/o ITTEB GmbH & Co. KG  

Vogelanger 25 
86937 Scheuring 

E-Mail: stemmer-imaging2025@itteb.de 

 

oder ab dem 7. August 2025 über das passwortgeschützte Aktionärsportal auf der 

Internetseite der Gesellschaft unter  

 

https://www.stemmer-imaging.com/de/company/investors/general-meeting 
 

gemäß den dafür vorgesehenen Verfahren bis zu dem vom Versammlungsleiter in der 

virtuellen Hauptversammlung bestimmten Zeitpunkt übermittelt, geändert oder widerrufen 

werden.  

 

Aktionäre, die eine andere Person bevollmächtigen möchten, können für die Erteilung einer 

Vollmacht das Formular verwenden, welches nach ordnungsgemäßer Anmeldung und 

Nachweis des Anteilsbesitzes zugeschickt wird. Ein entsprechendes Formular steht auch auf 

der Internetseite der Gesellschaft unter  

 

https://www.stemmer-imaging.com/de/company/investors/general-meeting 
 

zum Download zur Verfügung. 

 

Vorstehende Übermittlungswege stehen jeweils bis zu den vorstehend genannten 

Zeitpunkten auch zur Verfügung, wenn die Erteilung der Vollmacht durch Erklärung 

gegenüber der Gesellschaft erfolgen soll; ein gesonderter Nachweis über die Erteilung der 

Bevollmächtigung erübrigt sich in diesem Fall. Der Widerruf oder die Änderung einer bereits 

erteilten Vollmacht können ebenfalls auf den vorgenannten Übermittlungswegen jeweils bis 

zu den vorstehend genannten Zeitpunkten unmittelbar gegenüber der Gesellschaft erklärt 

werden. 

 

Bei Bevollmächtigung eines Intermediärs, einer Aktionärsvereinigung, eines 

Stimmrechtsberaters oder diesen gemäß § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellten Personen, 

Vereinigungen, Institute bzw. Unternehmen ist die Vollmachterteilung vom Bevollmächtigten 



nachprüfbar festzuhalten; die Vollmachterteilung muss dabei vollständig sein und darf nur die 

mit der Stimmrechtsausübung verbundenen Erklärungen enthalten. Aktionäre, die einen 

Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater oder andere mit diesen 

gleichgestellten Personen, Vereinigungen, Institute bzw. Unternehmen bevollmächtigen 

wollen, werden gebeten, sich in diesem Fall mit dem zu Bevollmächtigenden über die Form 

der Vollmacht abzustimmen. Auf das besondere Verfahren nach § 135 Abs. 1 Satz 5 AktG 

wird hingewiesen. 

 

Auch Bevollmächtigte können nicht physisch an der Hauptversammlung teilnehmen. Sie 

können das Stimmrecht für die von ihnen vertretenen Aktionäre lediglich im Rahmen ihrer 

jeweiligen Vollmacht im Wege der elektronischen Briefwahl oder durch (Unter-

)Bevollmächtigung der weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft 

ausüben. Dies setzt voraus, dass der Bevollmächtigte vom Vollmachtgeber die für den 

Zugang zum passwortgeschützten Aktionärsportal notwendigen Zugangsdaten erhält.  

 

Stimmrechtsvertretung durch weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter der 
Gesellschaft 
 
Aktionäre können sich auch durch die von der Gesellschaft benannten weisungsgebundenen 

Stimmrechtsvertreter (Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) vertreten lassen. Auch in 

diesem Fall sind eine fristgerechte Anmeldung und der Nachweis der Berechtigung zur 

Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts 

erforderlich (siehe oben unter "Voraussetzung für die Teilnahme an der virtuellen 

Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts"). Die Vollmacht an die 

Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft und ihr Widerruf bedürfen der Textform. Soweit die 

Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft bevollmächtigt werden, müssen diesen in jedem Fall 

Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden.  

 

Vollmachten und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft können per Post 

oder E-Mail an die vorstehend im Abschnitt "Bevollmächtigung" genannte Anschrift oder E-

Mail-Adresse bis spätestens zum 27. August 2025, 18:00 Uhr (MESZ), oder ab dem 

7. August 2025 über das passwortgeschützte Aktionärsportal auf der Internetseite der 

Gesellschaft unter  

 

https://www.stemmer-imaging.com/de/company/investors/general-meeting 
 

gemäß den dafür vorgesehenen Verfahren bis zum Zeitpunkt der Schließung der 



Abstimmung durch den Versammlungsleiter in der virtuellen Hauptversammlung erteilt, 

geändert oder widerrufen werden. Aktionäre, die die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft 

bevollmächtigen möchten, können für die Erteilung einer Vollmacht das Formular 

verwenden, welches nach ordnungsgemäßer Anmeldung und Nachweis des Anteilsbesitzes 

zugeschickt wird. Ein entsprechendes Formular steht auch auf der Internetseite der 

Gesellschaft unter 

 

https://www.stemmer-imaging.com/de/company/investors/general-meeting 
 

zum Download zur Verfügung.  

 

Bei einer Bevollmächtigung der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter 

müssen diesen in jedem Falle Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. 

Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, entsprechend den ihnen erteilten Weisungen 

abzustimmen und können das Stimmrecht nur zu denjenigen Punkten der Tagesordnung, 

Anträgen und Wahlvorschlägen ausüben, zu denen ihnen Weisungen erteilt werden. Sie 

nehmen keine Vollmachten zur Einlegung von Widersprüchen gegen 

Hauptversammlungsbeschlüsse, zur Ausübung des Rede- und Fragerechts oder zur Stellung 

von Anträgen entgegen.  

 

Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, ohne 

dass dies im Vorfeld der virtuellen Hauptversammlung mitgeteilt wurde, so gilt eine Weisung 

zu diesem Tagesordnungspunkt insgesamt auch als entsprechende Weisung für jeden Punkt 

der Einzelabstimmung.  

 

Stimmabgabe im Wege der elektronischen Briefwahl 
 
Aktionäre können ihr Stimmrecht auch im Wege der elektronischen Briefwahl unter Nutzung 

des passwortgeschützten Aktionärsportals abgeben. Auch in diesem Fall sind die 

ordnungsgemäße Anmeldung und der ordnungsgemäße Nachweis des Anteilsbesitzes 

(siehe oben unter "Voraussetzung für die Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung 

und die Ausübung des Stimmrechts"), erforderlich. 

 

Briefwahlstimmen können ab dem 7. August 2025, 0:00 Uhr (MESZ), über das 

passwortgeschützte Aktionärsportal auf der Internetseite der Gesellschaft unter  

 

https://www.stemmer-imaging.com/de/company/investors/general-meeting 



gemäß den dafür vorgesehenen Verfahren bis zum Zeitpunkt der Schließung der 

Abstimmung durch den Versammlungsleiter in der virtuellen Hauptversammlung abgegeben, 

geändert oder widerrufen werden. Es wird darauf hingewiesen, dass andere 

Kommunikationswege für die Briefwahl nicht zur Verfügung stehen. 

 

Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, ohne 

dass dies im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilt wurde, so gilt die Stimmabgabe im 

Wege der elektronischen Briefwahl zu diesem Tagesordnungspunkt insgesamt auch als 

entsprechende Stimmabgabe für jeden Punkt der Einzelabstimmung. 

 

Auch bevollmächtigte Intermediäre, Aktionärsvereinigungen und Stimmrechtsberater oder 

sonstige gemäß § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Personen und Institutionen können sich 

der Briefwahl bedienen. 

 

Bei mehrfach eingegangenen Erklärungen hat die zuletzt eingegangene Erklärung Vorrang. 

Sollten auf unterschiedlichen Übermittlungswegen voneinander abweichende Erklärungen 

eingehen und nicht erkennbar sein, welche zuletzt eingegangen ist, werden diese in 

folgender Reihenfolge berücksichtigt: 1. über das passwortgeschützte Aktionärsportal, 2. per 

E-Mail und 3. auf dem Postweg übersandte Erklärungen. 

 

Falls sowohl Briefwahlstimmen als auch Vollmacht und Weisungen an die 

Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft eingehen, werden stets Briefwahlstimmen als 

vorrangig betrachtet. 

 

5. Bild- und Tonübertragung der Hauptversammlung im Internet / Zuschaltung 

 
Angemeldete Aktionäre sowie ihre Bevollmächtigten können die gesamte 

Hauptversammlung am 28. August 2025 ab 11:00 Uhr (MESZ), live auf der Internetseite der 

Gesellschaft unter 

 

https://www.stemmer-imaging.com/de/company/investors/general-meeting 
 

im passwortgeschützten Aktionärsportal in Bild und Ton verfolgen.  

 

Nach Zugang der ordnungsgemäßen Anmeldung und eines ordnungsgemäßen Nachweises 

des Anteilsbesitzes (siehe oben unter "Voraussetzung für die Teilnahme an der virtuellen 

Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts") werden den Aktionären die 



Zugangsdaten für die Nutzung des passwortgeschützten Aktionärsportals auf der 

Internetseite der Gesellschaft unter 

 

https://www.stemmer-imaging.com/de/company/investors/general-meeting 

 

übersandt.  

 

Bei Nutzung des passwortgeschützten Aktionärsportals während der Dauer der virtuellen 

Hauptversammlung am 28. August 2025 sind die Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten 

elektronisch zur virtuellen Hauptversammlung zugeschaltet. 

 

6. Rechte der Aktionäre nach § 122 Abs. 2, §§ 126 Abs. 1 und 4, 127, § 130a Abs. 1 
bis 6, § 131 Abs. 1, § 118a Abs. 1 S. 2 Nr. 8 in Verbindung mit § 245 AktG 

 

Ergänzung der Tagesordnung auf Verlangen einer Minderheit nach § 122 Abs. 2 AktG 

 

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals (das entspricht 

325.000 Stückaktien) oder den anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 500.000 

erreichen (das entspricht 500.000 Stückaktien), können gemäß § 122 Abs. 2 AktG 

verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. 

Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. 

 

Ergänzungsverlangen müssen der Gesellschaft mindestens 24 Tage vor der Versammlung 

schriftlich zugehen; der Tag des Zugangs und der Tag der Hauptversammlung sind dabei 

nicht mitzurechnen. Letztmöglicher Zugangstermin ist also der 3. August 2025, 24:00 Uhr 

(MESZ). Später zugegangene Ergänzungsverlangen werden nicht berücksichtigt. 

 

Etwaige Ergänzungsverlangen bitten wir wie folgt in der für Ergänzungsverlangen nach 

§ 122 Abs. 2 für AktG erforderlichen Form zu übermitteln: 

 

STEMMER IMAGING AG 
- Der Vorstand - 

Friedenheimer Brücke 16 
80639 München 

E-Mail: ir@stemmer-imaging.com 

 



Die Antragsteller haben nach § 122 Abs. 2 Satz 1 in Verbindung mit § 122 Abs. 1 Satz 3 

AktG nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag des Zugangs des 

Verlangens Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung des 

Vorstands über den Antrag halten.  

 

Bekannt zu machende Ergänzungen der Tagesordnung werden, sofern sie nicht bereits mit 

der Einberufung bekannt gemacht wurden, unverzüglich nach Zugang des Verlangens im 

Bundesanzeiger bekannt gemacht und solchen Medien zur Veröffentlichung zugeleitet, bei 

denen davon ausgegangen werden kann, dass sie die Information in der gesamten 

Europäischen Union verbreiten. Sie werden außerdem über die Internetadresse  

 

https://www.stemmer-imaging.com/de/company/investors/general-meeting 
 

zugänglich gemacht und den Aktionären mitgeteilt. 

 

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1 und 4, 127 AktG 

 

Aktionäre können der Gesellschaft Gegenanträge gegen Vorschläge von Vorstand und 

Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung stellen sowie Vorschläge zur 

Wahl von Abschlussprüfern oder des Aufsichtsrats (sofern diese Gegenstand der 

Tagesordnung sind) unterbreiten.  

 

Vorbehaltlich § 126 Abs. 2 und 3 AktG werden zugänglich zu machende Gegenanträge und 

Wahlvorschläge, die mindestens 14 Tage vor der Versammlung, wobei der Tag des Zugangs 

und der Tag der Hauptversammlung nicht mitzurechnen sind, also spätestens am 13. August 

2025 24:00 Uhr (MESZ), bei der Gesellschaft eingehen, den anderen Aktionären 

einschließlich des Namens des Aktionärs sowie ggfs. der Begründung unverzüglich im 

Internet unter  

 

https://www.stemmer-imaging.com/de/company/investors/general-meeting 
 

zugänglich gemacht. Etwaige Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls dort 

veröffentlicht.  

 

Zusätzlich zu den in § 126 Abs. 2 und 3 AktG genannten Gründen braucht der Vorstand 

einen Wahlvorschlag unter anderem auch dann nicht zugänglich zu machen, wenn der 

Vorschlag nicht Namen, ausgeübten Beruf und Wohnort des Kandidaten enthält.  



 

Etwaig zugänglich zu machende Gegenanträge (nebst einer etwaigen Begründung) und 

Wahlvorschläge sind ausschließlich an die folgende Anschrift oder E-Mail-Adresse zu 

übermitteln: 

 

STEMMER IMAGING AG 
Friedenheimer Brücke 16 

80639 München 
E-Mail: ir@stemmer-imaging.com 

 

Anderweitig adressierte Anträge und Wahlvorschläge werden im Hinblick auf die 

Veröffentlichung nicht berücksichtigt. 

 

Anträge oder Wahlvorschläge von Aktionären bzw. ihren Bevollmächtigten, die gemäß § 126 

oder § 127 AktG zugänglich zu machen sind, gelten als im Zeitpunkt der Zugänglichmachung 

gestellt. Die Gesellschaft ermöglicht, das Stimmrecht zu diesen Anträgen oder 

Wahlvorschlägen auszuüben, sobald der den Antrag stellende oder den Wahlvorschlag 

unterbreitende Aktionär ordnungsgemäß zur Hauptversammlung angemeldet und 

ordnungsgemäß legitimiert ist. 

 

Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten, die elektronisch zu der Hauptversammlung 

zugeschaltet sind, haben darüber hinaus das Recht, in der Hauptversammlung im Rahmen 

ihres Rederechts Anträge und Wahlvorschläge im Wege der Videokommunikation zu stellen.  

 

Recht zur Einreichung von Stellungnahmen gemäß § 130a Abs. 1 bis 4 AktG 

 

Angemeldete Aktionäre oder ihre Bevollmächtigten haben das Recht, nach § 130a Absatz 1 

bis 4 AktG Stellungnahmen zu den Gegenständen der Tagesordnung im Wege 

elektronischer Kommunikation einzureichen. 

 

Die Einreichung der Stellungnahmen hat in Textform in deutscher Sprache über das 

passwortgeschützte Aktionärsportal, welches auf der Internetseite der Gesellschaft unter  

 

https://www.stemmer-imaging.com/de/company/investors/general-meeting 

 

erreichbar ist, gemäß den dafür vorgesehenen Verfahren bis spätestens 22. August 2025, 

24:00 Uhr (MESZ), zu erfolgen. 



 

Eingereichte Stellungnahmen zu den Gegenständen der Tagesordnung werden, soweit nicht 

ausnahmsweise von einer Zugänglichmachung nach § 130a Abs. 3 Satz 4 AktG abgesehen 

werden darf, spätestens am 23. August 2025, 24:00 Uhr (MESZ), im passwortgeschützten 

Aktionärsportal veröffentlicht. 

 

Anträge und Wahlvorschläge, Fragen und Widersprüche gegen Beschlüsse der 

Hauptversammlung im Rahmen der in Textform eingereichten Stellungnahmen werden in der 

Hauptversammlung nicht berücksichtigt; das Stellen von Anträgen und das Unterbreiten von 

Wahlvorschlägen, die Ausübung des Auskunftsrechts sowie die Einlegung von 

Widersprüchen gegen Beschlüsse der Hauptversammlung sind ausschließlich auf den in 

dieser Einladung jeweils gesondert beschriebenen Wegen möglich. 

 

Rederecht gemäß §§ 118a Abs. 1 S. 2 Nr. 7, 130a Abs. 5 und 6 AktG 

 

Angemeldete Aktionäre oder ihre Bevollmächtigten, die elektronisch zu der 

Hauptversammlung zugeschaltet sind, haben in der Hauptversammlung ein Rederecht, das 

im Wege der Videokommunikation ausgeübt wird. Redebeiträge sind während der 

Hauptversammlung nach Aufforderung durch den Versammlungsleiter über das 

passwortgeschützte Aktionärsportal, welches auf der Internetseite der Gesellschaft unter 

 

https://www.stemmer-imaging.com/de/company/investors/general-meeting 

 

erreichbar ist, anzumelden. Anträge und Wahlvorschläge nach § 118a Abs. 1 S. 2 Nr. 3 AktG 

sowie alle Arten von Auskunftsverlangen nach § 131 AktG dürfen Bestandteil des 

Redebeitrags sein. 

 

Die Gesellschaft behält sich vor, die Funktionsfähigkeit der Videokommunikation zwischen 

den Aktionären bzw. ihren Bevollmächtigten und der Gesellschaft in der Hauptversammlung 

und vor dem Redebeitrag zu überprüfen und diesen zurückzuweisen, sofern die 

Funktionsfähigkeit nicht sichergestellt ist. 

 

Auskunftsrecht gemäß § 131 Abs. 1 AktG 

 

Nach § 131 Abs. 1 AktG ist jedem Aktionär auf Verlangen in der Hauptversammlung vom 

Vorstand Auskunft zu geben über Angelegenheiten der Gesellschaft einschließlich der 

rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen zu verbundenen Unternehmen sowie über die 



Lage des Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen, soweit 

sie zur sachgemäßen Beurteilung eines Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist.  

Außerdem besteht in der Hauptversammlung gemäß § 131 Abs. 1d AktG ein Nachfragerecht 

zu allen vom Vorstand gegebenen Antworten. 

 

Es ist vorgesehen, dass der Versammlungsleiter festlegen wird, dass das vorgenannte 

Auskunftsrecht nach § 131 Abs. 1 AktG in der Hauptversammlung ausschließlich im Wege 

der Videokommunikation wahrgenommen werden kann. Eine anderweitige Einreichung von 

Fragen im Wege der elektronischen oder sonstigen Kommunikation ist weder vor noch 

während der Hauptversammlung vorgesehen. 

 

Im Rahmen der virtuellen Hauptversammlung wird gewährleistet, dass Aktionäre bzw. ihre 

Bevollmächtigten, die elektronisch zu der Hauptversammlung zugeschaltet sind, ihr 

Verlangen nach § 131 Abs. 4 Satz 1 AktG sowie ihr Verlangen nach § 131 Abs. 5 Satz 1 

AktG außer im Wege der Videokommunikation, also im Rahmen des Rederechts und des 

dafür vorgesehenen Verfahrens (oben „Rederecht“), auch im Wege der elektronischen 

Kommunikation über das passwortgeschützte Aktionärsportal auf der Internetseite der 

Gesellschaft unter 

 

https://www.stemmer-imaging.com/de/company/investors/general-meeting 
 

gemäß dem dafür vorgesehenen Verfahren in der Hauptversammlung übermitteln können. 

 

Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung gemäß § 118a Abs. 1 S. 2 Nr. 8 in 

Verbindung mit § 245 Aktiengesetz 
 
Angemeldete Aktionäre oder ihre Bevollmächtigten, die elektronisch zu der 

Hauptversammlung zugeschaltet sind, haben das Recht, vom Beginn der virtuellen 

Hauptversammlung am 28. August 2025 an bis zu ihrem Ende über das passwortgeschützte 

Aktionärsportal, welches unter 

 

https://www.stemmer-imaging.com/de/company/investors/general-meeting 

 

zugänglich ist, auf elektronischem Wege Widerspruch gegen Beschlüsse der 

Hauptversammlung zur Niederschrift des Notars zu erklären. Eine anderweitige Form der 

Übermittlung von Widersprüchen ist ausgeschlossen. Die Gesellschaft weist nochmals 



darauf hin, dass die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter keine Weisungen 

zum Einlegen von Widersprüchen entgegennehmen. 

 

Weitergehende Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre nach § 122 Abs. 2, §§ 126 Abs. 

1 und 4, 127, § 130a Abs. 1 bis 6, § 131 Abs. 1, § 118a Abs. 1 S. 2 Nr. 8 in Verbindung mit 

§ 245 AktG stehen auf der Internetseite der Gesellschaft unter 

 

https://www.stemmer-imaging.com/de/company/investors/general-meeting 
 

zum Download bereit.  
 

7. Informationen auf der Internetseite der Gesellschaft 

 

Die der Hauptversammlung zugänglich zu machenden Unterlagen sind auf der Internetseite 

der Gesellschaft unter  

 

https://www.stemmer-imaging.com/de/company/investors/general-meeting 
 

zugänglich.  

 

Die zugänglich zu machenden Unterlagen liegen darüber hinaus in den Geschäftsräumen 

der Gesellschaft, Friedenheimer Brücke 16, 80639 München, zur Einsichtnahme durch die 

Aktionäre aus. 

 

Auch während der Hauptversammlung werden die gesetzlich zugänglich zu machenden 

Unterlagen auf der Internetseite der Gesellschaft unter  

 

https://www.stemmer-imaging.com/de/company/investors/general-meeting 
 

zugänglich sein.  

 

 
8. Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte 

 

Das Grundkapital der Gesellschaft ist eingeteilt in 6.500.000 auf den Inhaber lautende 

Stückaktien mit ebenso vielen Stimmrechten. Es bestehen also 6.500.000 Stimmrechte. Die 

Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberufung keine eigenen Aktien.  



 

9. Hinweise zum Datenschutz für Aktionäre und Aktionärsvertreter 
 
Die STEMMER IMAGING AG verarbeitet als "Verantwortlicher" im Sinne von Art. 4 Nr. 7 

Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) zur Vorbereitung und Durchführung ihrer virtuellen 

Hauptversammlung personenbezogene Daten der Aktionäre und etwaiger Aktionärsvertreter 

(insbesondere Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, Aktienanzahl, Aktiengattung, Besitzart der 

Aktien, Nummer der Zugangskarte und die Erteilung etwaiger Stimmrechtsvollmachten) auf 

Grundlage der in Deutschland geltenden Datenschutzbestimmungen, um den Aktionären 

und Aktionärsvertretern die Ausübung ihrer Rechte im Rahmen der virtuellen 

Hauptversammlung zu ermöglichen und einen rechtmäßigen und satzungsgemäßen Ablauf 

der Verhandlungen und Beschlüsse der Hauptversammlung sicherzustellen. Soweit die 

STEMMER IMAGING AG diese Daten nicht von den Aktionären und/oder etwaigen 

Aktionärsvertretern erhält, übermittelt die ihr Depot führende Bank diese 

personenbezogenen Daten an die STEMMER IMAGING AG. 

 

Für die virtuelle Hauptversammlung werden zusätzliche personenbezogene Daten in 

sogenannten „Logfiles“ verarbeitet, um die Virtualisierung technisch zu ermöglichen und 

deren Administration zu vereinfachen. Dies betrifft z.B. ihre IP-Adresse, den von ihnen 

verwendeten Webbrowser sowie Datum und Uhrzeit des Aufrufs. Die Gesellschaft verwendet 

diese Daten zu keinen anderen Zwecken als hier angegeben. 

 

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Aktionäre und etwaiger 

Aktionärsvertreter ist für die Durchführung der virtuellen Hauptversammlung zwingend 

erforderlich. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 Unterabsatz 1  

Buchstabe c DS-GVO i.V.m. §§ 123, 129, 135 AktG. 

 

Zum Zwecke der Ausrichtung der virtuellen Hauptversammlung beauftragt die STEMMER 

IMAGING AG verschiedene Dienstleister und Berater. Diese erhalten nur solche 

personenbezogenen Daten, die zur Ausführung des jeweiligen Auftrags erforderlich sind. Die 

Dienstleister und Berater verarbeiten diese Daten ausschließlich nach Weisung der 

STEMMER IMAGING AG. Im Übrigen werden personenbezogene Daten im Rahmen der 

gesetzlichen Vorschriften den Aktionären und etwaigen Aktionärsvertretern zur Verfügung 

gestellt (z.B. Einsichtnahme in das Teilnehmerverzeichnis, vgl. § 129 Abs. 4 AktG). 

 

Die personenbezogenen Daten werden gespeichert, solange dies gesetzlich geboten ist oder 

die Gesellschaft ein berechtigtes Interesse an der Speicherung hat, etwa im Falle 



gerichtlicher oder außergerichtlicher Streitigkeiten aus Anlass der Hauptversammlung. 

Anschließend werden die personenbezogenen Daten gelöscht. 

 

Unter den gesetzlichen Voraussetzungen, deren Vorliegen im Einzelfall zu prüfen sind, 

haben Aktionäre und etwaige Aktionärsvertreter das Recht, Auskunft über die Verarbeitung 

ihrer personenbezogenen Daten, Berichtigung oder Löschung Ihrer personenbezogenen 

Daten oder die Einschränkung der Verarbeitung zu beantragen, sowie ihre 

personenbezogenen Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren 

Format (Datenübertragbarkeit) zu erhalten. Unter den gesetzlichen Voraussetzungen, deren 

Vorliegen im Einzelfall zu prüfen ist, haben Aktionäre und etwaige Aktionärsvertreter auch 

das Recht, Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 

einzulegen. 

 

Diese Rechte können Aktionäre und etwaige Aktionärsvertreter unter den folgenden 

Kontaktdaten der STEMMER IMAGING AG geltend machen: 

 

STEMMER IMAGING AG 

c/o Datenschutzbeauftragter 
Friedenheimer Brücke 16 

80639 München 
E-Mail: de.privacy@stemmer-imaging.com 

 

Zudem steht Aktionären und etwaigen Aktionärsvertretern ein Beschwerderecht bei den 

Datenschutz-Aufsichtsbehörden nach Art. 77 DS-GVO zu. 

 

München, im Juli 2025 

 

Der Vorstand 

 
 


